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Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,

Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

 Herrn Abgeordneten Christoph Wappler (Grüne)

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/21 090

vom 10. Dezember 2024

über Steigende Arbeitslosigkeit durch Haushaltschaos
_____________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Menschen haben sich bis jetzt bei der Bundesagentur für Arbeit mit Stichtag zum
01.01.2025 arbeitssuchend gemeldet? Bitte um wochenweise Arbeitssuchendmeldungen in den

Monaten September, Oktober und November bis dato und die entsprechenden Vergleichszahlen aus
dem letzten Jahr.

Zu 1.: Die Frage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und

Kenntnis beantworten kann. Im Sinne einer sachgerechten Antwort hat er daher die

Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit um Auskunft gebeten,

die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurde. Die in der

Anlage beigefügte Auswertung des Statistik-Service Ost der Bundesagentur für Arbeit weist

die verfügbare Datenlage zum Bestand der Arbeitsuchenden für die Berichtsmonate
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September, Oktober, November der Jahre 2023 und 2024 sowie die Vergleiche zum

jeweiligen Vorjahresmonat absolut und prozentual aus.

2. Wie viele Problemanzeigen von Zuwendungsempfängern und Projektträgern haben den Senat im

Nachgang der Veröffentlichung der Konsolidierungsliste am 19.11. bzw. bereits nach Verkündung des
„Ausgabenstopps“ Anfang Oktober erreicht?

Zu 2.: Die Regelungen der Dritten Änderung zum HWR 2024 von Anfang Oktober

beinhalteten keinen „Ausgabenstopp“, sondern einen „Bewilligungsstopp“ bis zum

30.11.2024, d.h. es gab zwischen dem 01.10.2024 und dem 30.11.2024 vorübergehend

die Untersagung der Bewilligung von Zuwendungsbescheiden und des Abschlusses von

Zuwendungsverträgen oder von Zuschüssen, die auf eine Auszahlung ab dem

Haushaltsjahr 2025 gerichtet waren. Laufende Bescheide sowie aus Verträgen anfallende

Auszahlungen waren davon nicht betroffen.

Aus dem Bereich der SenASGIVA, Abteilung Arbeit und berufliche Bildung kann konkret

berichtet werden: Unmittelbar nach Verkündung der Dritten Änderung zum HWR 2024

entstanden bei den Trägern von Beschäftigungsfördermaßnahmen Unsicherheiten, da in

mehreren Instrumenten der Beschäftigungsförderung wie bspw. beim Berliner Jobcoaching,

den Sozialen Betrieben oder der Landesergänzungsförderung nach § 16i SGB II (Teilhabe

am Arbeitsmarkt) Verlängerungsanträge oder aufgrund vorangegangener

Interessensbekundungsverfahren Neubewilligungen anstanden. Aufgrund bereits

entsperrter und zur Inanspruchnahme freigegebenen Verpflichtungsermächtigungen konnte

diesen Trägern bereits Mitte Oktober Sicherheit gegeben werden, so dass sich die

eingegangenen Problemanzeigen auf einen beschränkten Zeitraum von 10 Tagen

beziehen. Die exakte Anzahl an Problemanzeigen wurde nicht erfasst. Im Bereich der

beruflichen Bildung gingen am 10.10.2024 bzw. am 07.11.2024 je ein Schreiben von

Trägern des Landesprogramms Mentoring sowie dem Förderinstrument ARRIVO BERLIN

ein. Seit Veröffentlichung der Konsolidierungsliste am 19.11.2024 sind im Bereich der

Abteilung Arbeit und beruflichen Bildung keine weiteren „Problemanzeigen“ eingegangen.

3. Inwiefern wurden die Senatsverwaltungen von Zuwendungsempfängern und Projektträgern darauf

hingewiesen, dass Kürzungen unmittelbar zu Kündigungen von Mitarbeitenden führen werden?

Zu 3.: Der Senat sowie ggf. von ihm beauftragte Dienstleister stehen im Rahmen der

fachlichen und haushalterischen Steuerung in regelmäßigem Austausch mit Projektträgern

und Zuwendungsempfängern. Im Bereich der Abteilung Arbeit und beruflichen Bildung sind
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keine Hinweise eingegangen, dass Kürzungen unmittelbar zu Kündigungen von

Mitarbeitenden führen werden. Dies wäre allerdings auch nicht erforderlich gewesen.

Der Senat führt keine Statistik über Kündigungen oder Kündigungsgründe bei

Zuwendungsempfängern.

In Ergänzung zur Beantwortung der Frage 2 wird darauf verwiesen, dass

Projektförderungen im Wege der Zuwendung notwendigerweise befristet, d.h. an eine

Projektlaufzeit gebunden sind. Inwieweit Zuwendungsempfänger die Laufzeit von

Arbeitsverträgen ihrer Beschäftigten an der Projektlaufzeit von Zuwendungsprojekten

orientieren, ist diesen überlassen.

4. Wie hoch schätzt der Senat die Zahl der Menschen, deren Weiterbeschäftigung bei

Zuwendungsempfängern und Projektträgern aufgrund der Haushaltskürzungen unmöglich wird und

die sich nun arbeitssuchend und arbeitslos melden müssen?

Zu 4.: Der Senat kann keine Schätzung dazu abgeben, inwieweit die oben berichtete

Anzahl von Arbeitssuchendmeldungen mit der Dritten Änderung zum HWR 2024 oder der

Veröffentlichung der Konsolidierungsliste am 19.11.2024 zusammenhängt. Für

Beschäftigte, deren Arbeitsvertrag an die Laufzeit einer Projektförderung gebunden ist,

besteht unabhängig der jeweiligen Haushaltslage das Erfordernis, einer rechtzeitigen

Arbeitssuchendmeldung vor Ende eines auslaufenden Arbeitsvertrags.

In den Förderinstrumenten und Programmen der Abteilung Arbeit und berufliche Bildung

konnten - trotz erheblicher Konsolidierungsbeiträge – alle durch Zuwendungsbescheid oder

Vertrag eingegangenen Verpflichtungen erfüllt werden.

Berlin, den 27. Dezember 2024

In Vertretung

Micha K l a p p

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,

Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung
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Arbeitsmarktstatistik

Berlin

Ausgewählte Berichtsmonate, Datenstand: Dezember 2024

Bestand

1

September 2023 328.591                               

Oktober 2023 332.815                               

November 2023 332.134                               

September 2024 336.477                               

Oktober 2024 341.274                               

November 2024 341.796                               

September 2024 zu 2023 absolut 7.886                                   

September 2024 zu 2023 in % 2,4

Oktober 2024 zu 2023 absolut 8.459                                   

Oktober 2024 zu 2023 in % 2,5

November 2024 zu 2023 absolut 9.662                                   

November 2024 zu 2023 in % 2,9
Erstellungsdatum: 16.12.2024, Statistik-Service Ost, Auftragsnummer 371610

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Berichtsmonat

Arbeitsuchende

Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat



Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

Stand: 10.11.2023

Methodischer Hinweis zur Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

Definitionen

Arbeitsuchende sind Personen, die
  ◦ eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen,  
  ◦ sich wegen der Vermittlung in ein entsprechendes Beschäftigungsverhältnis bei einer Agentur für Arbeit oder
    einem Jobcenter gemeldet haben,
  ◦ die angestrebte Tätigkeit ausüben können und dürfen.
Dies gilt auch, wenn sie bereits eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit ausüben (§ 15
Sozialgesetzbuch Drittes Buch - SGB III). Bei den Arbeitsuchenden wird zwischen arbeitslosen und
nichtarbeitslosen Arbeitsuchenden unterschieden.

Arbeitslose sind Personen, die 
  ◦ vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder nur eine weniger als 15 Stunden 
    wöchentlich umfassende Beschäftigung ausüben (Beschäftigungslosigkeit),
  ◦ eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen 
    (Eigenbemühungen),  
  ◦ den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zur Verfügung stehen, also 
    arbeiten dürfen, arbeitsfähig und -bereit sind (Verfügbarkeit), 
  ◦ in der Bundesrepublik Deutschland wohnen,
  ◦ nicht jünger als 15 Jahre sind und die Altersgrenze für den Renteneintritt noch nicht erreicht haben und
  ◦ sich persönlich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet haben. 
Für Hilfebedürftige nach dem SGB II findet nach § 53a Abs. 1 SGB II die Arbeitslosendefinition des § 16 SGB III
sinngemäß Anwendung.

Als nichtarbeitslose Arbeitsuchende gelten Arbeitsuchende, die die besonderen, für die Zählung als Arbeitslose 
geforderten Kriterien (z. B. hinsichtlich der Beschäftigungslosigkeit oder der erhöhten Anforderungen an die
Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung) nicht erfüllen oder nach gesetzlicher Vorgabe nicht als arbeitslos gelten. 
Somit zählen beispielsweise als nichtarbeitslos arbeitsuchend Personen, die
  ◦ kurzzeitig (≤ 6 Wochen) arbeitsunfähig sind,
  ◦ sich nach § 38 Abs. 1 SGB III frühzeitig arbeitsuchend gemeldet haben,
  ◦ 15 Stunden und mehr beschäftigt sind,
  ◦ am 2. Arbeitsmarkt beschäftigt sind,
  ◦ an einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, an beruflichen 
    Weiterbildungsmaßnahmen oder anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen,
  ◦ nach § 53a Abs. 2 SGB II (gültig bis 31.12.2022) nicht als arbeitslos zählen (nach Vollendung des 58. 
    Lebensjahres mindestens für 
    die Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen haben, ohne 
    dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden ist) oder
  ◦ eine Beschäftigung suchen, aber die weiteren Kriterien des § 16 SGB III für die Zählung als Arbeitslose nicht 
    erfüllen.
Weitere Definitionen finden Sie im Glossar der Statistik der BA unter:

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Definitionen/Glossare/Generische-
Publikationen/Gesamtglossar.pdf
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Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

Stand: 10.11.2023

Methodischer Hinweis zur Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

Historie (Auszug) 

Im Zeitverlauf haben wirtschaftliche Entwicklungen, aber auch Änderungen im Sozialrecht sowie in der
Organisation der Sozialverwaltungen Einfluss auf die Höhe der Arbeitslosigkeit. Diese sind bei der Interpretation
der Daten zu berücksichtigen. Folgende wichtige Effekte sind seit 1986 zu berücksichtigen, die die zeitliche
Vergleichbarkeit der Daten beeinträchtigen:
  ◦ Januar 1986 – Inkrafttreten des § 105c Arbeitsförderungsgesetz (ab Januar 1998: § 428 SGB III):
          Erleichterter Arbeitslosengeldbezug (Alg) für über 58-Jährige (Regelung ist Ende 2007 ausgelaufen).
  ◦ 1991 und Folgejahre – Wiedervereinigung:
          Massiver Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Folge der Wiedervereinigung und den damit verbundenen
          Anpassungsproblemen der ostdeutschen Wirtschaft in den Jahren 1991 bis 1997. Nur im Berichtsjahr 
          1995 war ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen.  
  ◦ 2002/2003 – Schwache Konjunktur nach Ende des New Economy Booms:
          In den Jahren 2002 und 2003 kam es zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Folge des 
          Platzens der Dotcom-Blase und der damit verbundenen schwachen Konjunktur. 
  ◦ Januar 2004 – Inkrafttreten des § 16 Abs. 2 SGB III: 
          Teilnehmende an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden ausnahmslos nicht mehr als 
          arbeitslos gezählt.
  ◦ Januar 2005 – Einführung des SGB II:  
          Mit Einführung des SGB II treten neben den Agenturen für Arbeit weitere Akteure (gemeinsame 
          Einrichtungen und zugelassene kommunale Träger) auf den Arbeitsmarkt, die für die Betreuung von 
          Arbeitsuchenden zuständig sind. Die Daten zur Arbeitslosigkeit speisen sich daher ab Januar 2005 aus 
          dem IT-Fachverfahren der Bundesagentur für Arbeit (BA), aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen 
          zugelassener kommunaler Träger und, sofern keine plausiblen Daten geliefert wurden, aus ergänzenden
          Schätzungen. Ab Berichtsmonat Januar 2007 werden diese Daten integriert verarbeitet (vorher additiv).     
          Nähere Informationen zur „integrierten Arbeitslosenstatistik“ finden Sie im Methodenbericht unter:

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-
Qualitaet/Methodenberichte/Arbeitsmarktstatistik/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Integrierte-
Arbeitslosenstatistik.pdf?__blob=publicationFile
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Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

Stand: 10.11.2023

Methodischer Hinweis zur Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

  ◦ Januar 2005 – Einführung des § 65 Abs. 4 SGB II: 
          Erleichterter Arbeitslosengeld-II-Bezug (Alg II) für über 58-Jährige (Regelung ist Ende 2007 ausgelaufen).
  ◦ April 2007 – Gesetz zur sukzessiven Anpassung des Renteneintrittsalters (§ 235 SGB VI): 
          Ab 2012 wird sukzessive das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 Jahre erhöht. In der Arbeitsmarktstatistik 
          ist die Altersgrenze relevant für den Arbeitslosenstatus. Bei dem Vorliegen der Kriterien 
          Beschäftigungslosigkeit, Eigenbemühungen und Verfügbarkeit gilt eine Person so lange als arbeitslos, 
          bis sie die Altersgrenze für den Renteneintritt erreicht hat.
  ◦ 2008/2009 – Weltfinanzkrise: 
          Ende 2008 und 2009 kam es zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit aufgrund der Finanzmarktkrise. 
  ◦ Januar 2009 – Einführung des § 53a Abs. 2 SGB II: 
          Erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die nach Vollendung des 58. Lebensjahres mindestens für die 
          Dauer von zwölf Monaten Leistungen der Grundsicherung erhalten haben, ohne dass ihnen eine 
          sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeboten worden ist, gelten als nicht arbeitslos. 
  ◦ Januar 2009 – Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (§ 16 Abs. 2 SGB III):
          Die Teilnahme an allen Maßnahmen nach § 45 SGB III (vor Inkrafttreten der Instrumentenreform 2012 
          vom 1. April 2012 § 46 SGB III) ist stets als Anwendungsfall des § 16 Abs. 2 SGB III anzusehen und 
          unabhängig von den konkreten Maßnahmeinhalten und der wöchentlichen Dauer der Inanspruchnahme 
          des Teilnehmers ist die Arbeitslosigkeit während der Maßnahme zu beenden.
  ◦Januar 2017 – 9. Änderungsgesetz SGB II:
         Sogenannte Aufstocker (Personen mit parallelem Bezug von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II 
         (bis 2022) bzw. Bürgergeld (ab 2023)) werden vermittlerisch durch die Arbeitsagenturen betreut und 
         zählen nun im Rechtskreis SGB III als arbeitslos bzw. arbeitsuchend und nicht mehr im SGB II. 
◦ April 2019 – Überprüfung Arbeitsvermittlungsstatus der Jobcenter (gE):
         Die Jobcenter in gemeinsamer Einrichtung aus Arbeitsagenturen und Kommunen überprüfen und
         aktualisieren seit April 2019 verstärkt die Datensätze der von ihnen betreuten Personen mit mög-
         licherweise fehlerhaftem Arbeitsvermittlungsstatus. Durch die vermehrten Prüfaktivitäten ist die Zahl
         der Arbeitslosen gestiegen. Nach Analysen der Berichtsmonate April bis August 2019 dürfte sich
         durch die regelmäßige Überprüfung dauerhaft ein höheres Niveau des Arbeitslosenbestands
         gegenüber den Berichtsmonaten vor April 2019 ergeben. 

◦ Seit 3. Quartal 2019 – verstärkte technische Unterstützung beim Arbeitsvermittlungsstatus:
         Mit der Einführung des Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystems (kurz: VerBIS) im Jahr 2006  
         unterstützte die Bundesagentur für Arbeit über einen automatisierten Statusassistenten die korrekte und 
         schlüssige Führung des Arbeitsvermittlungsstatus. Seit dem 3. Quartal 2019 werden die 
         Vermittlungsfachkräfte  noch stärker bei der Setzung des Arbeitsvermittlungsstatus unterstützt, indem 
         beispielsweise der Statusassistent sukzessive bis 2021 weiter optimiert wurde. Diese Anpassungen 
         führen tendenziell zu höheren Arbeitslosenzahlen. 
         Auch die mit eigenen operativen Verfahren ausgestatteten Jobcenter zugelassener kommunaler Träger  
         erhalten seit 2019 verstärkte Unterstützung für die Überprüfung des Arbeitsvermittlungsstatus.
◦ Seit April 2020 – coronabedingter Anstieg der Arbeitslosigkeit:
        Der Einfluss der Corona-Krise führte im April 2020 zu einem erheblich höheren Niveau von Arbeitslosigkeit 
        und Unterbeschäftigung als im Vorjahr. Im Juni 2020 erreichte der Anstieg des Bestandes an Arbeitslosen
        seinen Höhepunkt mit einem Plus von 637.000 gegenüber dem Vorjahreswert.
◦ Seit Juni 2022 – Wechsel ukrainischer Staatsangehöriger vom Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II:
       Der Zuständigkeitswechsel führte insbesondere in den Berichtsmonaten Juni bis September 2022 zu 
       einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosen und nichtarbeitslosen Arbeitsuchenden mit ukrainischer
       Staatsangehörigkeit. Im September 2022 wurde mit 205.000 Arbeitslosen der vorläufige Höchststand
       erreicht. Damit waren fast 200.000 mehr Arbeitslose mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet als im
       Februar 2022 (vor Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine). Regionale Unterschiede, insbesondere in 
      der Übergangszeit, dürften auch mit unterschiedlichen Erfassungsprozessen in den Jobcentern zusam-
      menhängen (vgl. Hintergrundinformation „Auswirkungen der Fluchtmigration aus der Ukraine auf den
      Arbeitsmarkt und die Grundsicherung für Arbeitsuchende“).

       https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-Fokus/Ukraine-  
       Krieg/Generische-Publikationen/Hintergrundinfo-Berichterstattung-Ukraine.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

Stand: 10.11.2023

Methodischer Hinweis zur Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden

◦ Dezember 2022 – Gültigkeit von § 53a Abs. 2 SGB II endet
       Zum 31. Dezember 2022 endete die Regelung nach § 53a Abs. 2 SGB II. Erwerbsfähige Leistungsberech-
       tigte, die am 31. Dezember 2022 aufgrund von § 53a Abs. 2 nicht als arbeitslos galten, gelten auch 
       weiterhin nicht als arbeitslos, sofern die Voraussetzungen des § 53a Abs. 2 in der bis zum 31. Dezember 
       2022 geltenden Fassung weiter vorliegen (vgl. § 65 Abs. 8 SGB II).

Nähere Informationen zu den verschiedenen gesetzlichen Änderungen und deren Auswirkungen finden Sie im
Qualitätsbericht (Kapitel 6: „Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit“, siehe unten stehenden Link). 
Darüber hinaus führen Änderungen der operativen Systeme, in den Datenverarbeitungsverfahren sowie
Aktualisierungen der Berufs- und Wirtschaftsklassensystematik zu zeitlichen und räumlichen Einschränkungen
bei einzelnen Merkmalen. Nähere Informationen können Sie den Fußnoten der jeweiligen Statistik oder dem
Qualitätsbericht „Statistik der Arbeitslosen und Arbeitsuchenden“ entnehmen:

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-
Qualitaet/Qualitaetsberichte/Generische-Publikationen/Qualitaetsbericht-Statistik-Arbeitslose-Arbeitsuchende.pdf
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Stand: 13.01.2023

Statistik-Infoseite

Fachstatistiken:

Themen im Fokus:

Transformation

bzw. der Zeichenerklärung der Statistik der BA erläutert.

Bildung

Im Internet stehen statistische Informationen unterteilt nach folgenden Themenbereichen zur Verfügung:

Arbeitsuche, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung
Ausbildungsmarkt
Beschäftigung
Einnahmen/Ausgaben
Förderung und berufliche Rehabilitation
Gemeldete Arbeitsstellen
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Leistungen SGB III

Berufe

Regionale Mobilität

Corona
Demografie
Eingliederungsbilanzen
Entgelt
Fachkräftebedarf
Familien und Kinder
Frauen und Männer
Jüngere
Langzeitarbeitslosigkeit
Menschen mit Behinderungen
Migration

Abkürzungen und Zeichen, die in den Produkten der Statistik der BA vorkommen, werden im 
Abkürzungsverzeichnis

Ukraine-Krieg
Wirtschaftszweige
Zeitarbeit

Die Methodischen Hinweise der Statistik bieten ergänzende Informationen.

Die Qualitätsberichte der Statistik erläutern die Entstehung und Aussagekraft der jeweiligen Fachstatistik.

Das Glossar enthält Erläuterungen zu allen statistisch relevanten Begriffen, die in den verschiedenen 
Produkten der Statistik der BA Verwendung finden.


